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 Veröffentlicht am 29.06.1995

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1;

Rechtssatz

Es widerspricht den Erfahrungen des täglichen Lebens, daß ein Privattelefon von einer vierköp8gen Familie in nur

untergeordnetem Ausmaß privat genutzt wird.
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